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RS OGH 1983/10/4 4Ob582/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1983

Norm

ABGB §531

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht, daß Unterhaltsansprüche, die sich auf Beträge beziehen, die beim Tod des Berechtigten bereits fällig

waren, auch nachher bestehen bleiben, ist nicht o8enbar gesetzwidrig, da eine ausdrückliche Regelung für den Bereich

des Unterhaltsrechtes der Kinder fehlt.
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